
Sehr geehrte Damen u. Herren  

 

ich verstehe nicht, warum bei der Patientenverfügung eine Frist - und noch dazu eine kurze 

von 5 Jahren - eingeführt wurde. Das ist bürokratisch und hat mich veranlaßt, mit meiner 

Verfügung noch zuzuwarten.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Hans Ottinge 
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